
Nr. 94

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

I. Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom
30.09.2010

– Anhang zu § 16 (Besondere Stufenregelungen) ABD Teil A, 1.
hier: redaktionelle Änderung zu Entgeltgruppe 9

rückwirkend zum 1. Juli 2010

II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom
10.11.2010

– § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung für die Jahre
2007 bis 2012)
hier: Änderungen und Neufassung

verschiedene Inkraftsetzungsdaten

– ABD Teil A, 2.6. (Vorläufige Entgeltordnung für Religions -
lehrerinnen/Religionslehrer i. K.)
hier: Erhöhung der Förderschulzulage in Umsetzung des Änderungs -

tarifvertrages Nr. 5 vom 27. Februar 2010 zum Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005

rückwirkend zum 1. September 2010

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau;  Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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– ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse
von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien)
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die 

Dienstrechtsreform geänderten neuen beamtenrechtlichen
Vorschriften und redaktionelle Änderungen

verschiedene Inkraftsetzungsdaten

– ABD Teil B, 4.1.2. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse
von Lehrkräften an beruflichen Schulen)
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die 

Dienstrechtsreform geänderten neuen beamtenrechtlichen
Vorschriften und redaktionelle Änderungen

verschiedene Inkraftsetzungsdaten

– ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse
von Lehrkräften an Grund- und Hauptschulen [Volksschulen])
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch die 

Dienstrechtsreform geänderten neuen beamtenrechtlichen
Vorschriften und redaktionelle Änderungen

verschiedene Inkraftsetzungsdaten

– Änderungen des ABD Teil D
hier: Übernahme der Regelung der Tarifeinigung in den Tarifver-

handlungen für Beschäftigte der kommunalen Arbeitgeber
vom 27. Februar 2010 zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für
 ältere Beschäftigte rückwirkend zum 1. Januar 2010

– § 9 ABD Teil D, 9. (Übernachtungsgeld)
hier: Klarstellung Dienstgeberveranlassung

rückwirkend zum 1. Januar 2010
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I. Beschluss der Bayerischen Regional-
KODA vom 30.09.2010

Anhang zu § 16 (Besondere Stufenregelungen) ABD Teil A, 1.
hier: redaktionelle Änderung zu Entgeltgruppe 9

Artikel 1
Änderung von Anhang zu § 16 in ABD Teil A, 1.

Der Anhang zu § 16 ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „9“
 ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2010 in Kraft.
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II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-
KODA vom 10.11.2010

§ 18a ABD Teil A, 1. 
(Besondere Einmalzahlung für die Jahre 2007 bis 2012)

hier: Änderungen und Neufassung

Artikel 1
Änderung des ABD Teil A, 1.

Der § 18a ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird die Angabe „12 v.H.“ durch die Angabe „im Jahr 2010 
15 v.H.“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des ABD Teil A, 1.

Der § 18a ABD Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst:

„§ 18a Besondere Einmalzahlung

(1) In den Jahren 2011, 2012 und 2013 erhalten die Beschäftigten anstelle
des Leistungs ent geltes gemäß § 18 zusätzlich zum Tabellenentgelt eine
 besondere Einmalzahlung.

(2) 1Der Anspruch und die Berechnung der besonderen Einmalzahlung
richten sich nach § 20 Absatz 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, dass die beson-
dere Einmalzahlung für die Beschäftigten in allen Entgeltgruppen 

im Jahr 2011 17,60 %
im Jahr 2012 21 %
im Jahr 2013 24 %

der für die Jahressonderzahlung geltenden Bemessungsgrundlage beträgt.
2Erfolgen in den Jahren 2012 und 2013 im jeweiligen Jahr lineare Tabellen -
entgelterhöhungen, so wird der in Satz 1 2. Halbsatz festgesetzte Bemes-
sungssatz um diese Ent gelt er höhungen bereinigt. 
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Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1:
1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet und die mindestens vom Be-
ginn des Kalender jahres an ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im
kirchlichen Dienst gestanden haben, erhalten bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis unge-
achtet des in § 20 Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige besondere Einmalzahlung, wenn
sie

1. wegen
a) Erreichens der Regelaltersgrenze oder
b) Bezugs einer Erwerbsminderungsrente oder
c) Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Altersteilzeit oder
d) Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses oder
e) einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung

aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden oder wenn sie

2. in unmittelbarem Anschluss an das Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber des
kirchlichen Dienstes wechseln oder wenn sie

3. wegen
a) eines mit Sicherheit zu erwartenden Personalabbaus oder
b) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder
c) Schwangerschaft oder
d) Niederkunft in den letzten drei Monaten oder
e) Aufnahme eines Kindes in ihre Obhut mit dem Ziel der Annahme als Kind oder
f) Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen haben.
2Bei Beschäftigten, die vor dem 30. September ausscheiden, tritt an die Stelle des Bemes-
sungszeitraumes der letzte volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 3Bei der Bemes-
sungsgrundlage unberücksichtigt bleiben das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit ge-
zahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit),
Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien, Sonder- und Einmalzahlungen sowie ggf.
Zahlungen zur Urlaubsabgeltung.

Protokollnotiz zu Absatz 2:

Der bereinigte Bemessungssatz für die Jahre 2012 und 2013 errechnet sich durch Multiplikation
des fest ge setzten Bemessungssatzes (2012: 21 % und 2013: 24 %) mit dem Ergebnis des Quo-
tienten 100/(100 + Prozentpunkte der linearen Entgelterhöhung[en] im jeweiligen Jahr). 

Erläuterung zur Festsetzung des Bemessungssatzes:
1Ab dem Jahr 2011 errechnet sich der Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung aus
dem Zwölffachen des als Gesamtvolumen zur Verfügung stehenden Vomhundertsatzes gemäß
§ 18 Absatz 2 Satz 1, bereinigt um die im laufenden Jahr erfolgten linearen Erhöhungen der
 Tabellenentgelte. 2Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.
3Die lineare Tabellenentgelterhöhung des Jahres 2010 ist in der Bereinigung für das Jahr 2011
berücksichtigt. 

(2a) 1In einer längstens bis 31. Dezember 2013 zu befristenden Dienstver-
einbarung zur Auszahlung eines individuellen leistungs be zo ge nen Entgelts
kann der bereinigte Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung nach
 Absatz 2 um bis zu 1/5 gemindert werden. 2Die Summe der sich aus der
 Minderung ergebenden Differenzbeträge wird entsprechend der Dienst ver -
ein ba rung leistungs be zogen unter den beteiligten Beschäftigten neben der
geminderten besonderen Einmalzahlung zur Auszahlung gebracht.



(3) Die besondere Einmalzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für Dezem-
ber, spätestens jedoch Anfang Januar des folgenden Jahres ausgezahlt.

(4) Die besondere Einmalzahlung ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(5) Die besondere Einmalzahlung wird neben den Aufstockungsleistungen
nach § 5 Teil D, 6. gezahlt und bleibt bei der Berechnung von Aufstockungs-
leistungen nach § 5 Teil D, 6. unberücksichtigt.

(6) 1Kommt bis zum 31. Juli 2013 keine Einigung über die Ausfüllung der
Anlage E zustande, finden die Absätze 1, 2 und 3 bis 5 weitere Anwendung
bis solche Be stimmungen erlassen sind oder die Bayerische Regional-KODA
beschlossen hat, dass § 18a nicht mehr anzuwenden ist. 2In diesem Fall kann
die Dienstvereinbarung nach Absatz 2a jeweils für ein Jahr längstens bis
31.12.2015 verlängert werden.“

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt zum 1. Dezember 2010 in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft.
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ABD Teil A, 2.6.
(Vorläufige Entgeltordnung für Religionslehrerinnen/

Religionslehrer i. K.)
hier: Erhöhung der Förderschulzulage in Umsetzung des 

Änderungstarifvertrags Nr. 5 vom 27. Februar 2010 
zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

vom 13. September 2005

Artikel 1
Änderungen des ABD Teil A, 2.6.

Das ABD Teil A, 2.6. wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Jahres“ folgende Hoch-
ziffer 1 eingefügt: 

„1Ab 01.09.2010 beträgt die Zulage 12,50 Euro. Ab 01.09.2011 beträgt
die Zulage 12,64 Euro.“

2. In § 2 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Jahres“ folgende Hoch-
ziffer 2 eingefügt: 

„2Ab 01.09.2010 beträgt die Zulage 13,01 Euro. Ab 01.09.2011 beträgt
die Zulage 13,16 Euro.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 1. September  2010 in Kraft.



ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse 

von Lehrkräften an Realschulen und Gymnasien) 
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch
die Dienstrechtsreform geänderten neuen beamtenrechtlichen

Vorschriften und redaktionelle Änderungen

Artikel 1
Änderungen des ABD Teil B, 4.1.1. 

Nr. 6 ABD Teil B, 4.1.1. wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Nr. 6

Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. – Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, 
Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen, Leistungsentgelt, 
Besondere Einmalzahlung für die Jahre 2007 bis 2012, 

Erschwerniszuschläge, Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, 
Einmalige Sonderzahlung 2009 –“

2. In der Überschrift werden die Wörter „für die Jahre 2007 bis 2012“
 gestrichen. 

3. Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen
Besoldungsgesetz vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und Ne-
benbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der Ballungsraumzulage (Art. 94
BayBesG). 2Lehrkräfte nach Nr. 5 Abs. 3 erhalten Entgelt nach der Be-
soldungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach Nr. 5 Abs. 3 entspricht.
3Lehrkräfte nach Nr. 5 Abs. 3 in der Besoldungsgruppe A 14 mit unein-
geschränkter Unterrichtsgenehmigung erhalten fünf Jahre nach Über-
nahme einer Funktion, die an gleichartigen staatlichen Schulen als
Funktion vorgesehen ist, eine Zulage in Höhe der Hälfte des Unter-
schieds des Grundgehalts oder des Tabellenentgelts zur nächsthöhe-
ren Besoldungsgruppe. 4Die Gewährung der Zulage setzt voraus, dass
die Lehrkräfte während der fünf Jahre in der Besoldungsgruppe A 14
oder einer entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert waren. 5Satz 3
gilt nicht für Lehrkräfte, denen der Schulträger auf ihr Verlangen hin zu-
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gestanden hat oder zugesteht, weiterhin nach Vergütungstarifverträgen
des öffentlichen Dienstes vergütet zu werden. 6Das Entgelt umfasst
auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung von Leistungsstufen und 
-prämien. 

(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden
zum jeweiligen Zeitpunkt Bestandteil dieser Sonderregelungen.

(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe
und der Stufenstopp erfolgen entsprechend den Vorschriften des
Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Für die dafür erforderlichen Leis -
tungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes ent-
sprechend. 3Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung durch das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechen
die Leistungen der Lehrkraft den mit dem Amt verbundenen Mindest-
anforderungen im Sinne des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG, wenn in
der Leistungsfeststellung eine Bewertung erreicht wird, die der Bewer-
tungsstufe ,Leistung, die den Anforderungen insgesamt entspricht –
EN‘ oder besser gleichkommt.“

4. Es wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) 1Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhan-
denen und in die bis dahin geltende Besoldungsordnung A eingrup-
pierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab dem 01.01.2011
geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung
in die neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayeri-
schen Besoldungsgesetzes entsprechend. 2Abweichend von Art. 106
Abs. 2 Satz 3 BayBesG gelten für einen nach dem 31.12.2010 und vor
dem 01.01.2012 erfolgenden regelmäßigen Stufenaufstieg die Mindest-
anforderungen unabhängig von einer eventuell vorliegenden Beurtei-
lung als erfüllt. 3Für einen nach dem 31.12.2011 erfolgenden regel-
mäßigen Stufenaufstieg ist eine Leistungsfeststellung entsprechend
Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes erforderlich.“

5. Die bisherigen Absätze 5 bis 9 werden Absätze 6 bis 10.

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 tritt rückwirkend zum 1. März 2010 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 2 mit 5 treten zum 1. Januar 2011 in Kraft.



ABD Teil B, 4.1.2. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse 

von Lehrkräften an beruflichen Schulen) 
hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt an die durch
die Dienstrechtsreform geänderten neuen beamtenrechtlichen

Vorschriften und redaktionelle Änderungen

Artikel 1
Änderungen des ABD Teil B, 4.1.2. 

Nr. 6 ABD Teil B, 4.1.2. wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Nr. 6

Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. – Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, 
Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen, Leistungsentgelt, 
Besondere Einmalzahlung für die Jahre 2007 bis 2012, 

Erschwerniszuschläge, Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, 
Einmalige Sonderzahlung 2009 –“

2. In der Überschrift werden die Wörter „für die Jahre 2007 bis 2012“ ge-
strichen. 

3. Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen
Besoldungsgesetz vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und Ne-
benbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der Ballungsraumzulage (Art. 94
BayBesG). 2Darüber hinaus können bei Vorliegen eines Angebots zur
Berufung in ein Beamtenverhältnis weitere Entgeltbestandteile gewährt
werden. 3Lehrkräfte nach Nr. 5 Abs. 3 erhalten Entgelt nach der Besol-
dungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach Nr. 5 Abs. 3 entspricht.
4Das Entgelt umfasst auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung von
Leistungsstufen und -prämien. 

(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden
zum jeweiligen Zeitpunkt Bestandteil dieser Sonderregelungen.

(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe
und der Stufenstopp erfolgen entsprechend den Vorschriften des
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Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Für die dafür erforderlichen Leis -
tungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes ent-
sprechend. 3Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung durch das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechen
die Leistungen der Lehrkraft den mit dem Amt verbundenen Mindest-
anforderungen im Sinne des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG, wenn in
der Leistungsfeststellung eine Bewertung erreicht wird, die der Bewer-
tungsstufe ,Leistung, die den Anforderungen insgesamt entspricht –
EN‘ oder besser gleichkommt.“

4. Es wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) 1Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhan-
denen und in die bis dahin geltende Besoldungsordnung A eingrup-
pierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab dem 01.01.2011
geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung
in die neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayeri-
schen Besoldungsgesetzes entsprechend. 2Abweichend von Art. 106
Abs. 2 Satz 3 BayBesG gelten für einen nach dem 31.12.2010 und vor
dem 01.01.2012 erfolgenden regelmäßigen Stufenaufstieg die Mindest-
anforderungen unabhängig von einer eventuell vorliegenden Beurtei-
lung als erfüllt. 3Für einen nach dem 31.12.2011 erfolgenden regel-
mäßigen Stufenaufstieg ist eine Leistungsfeststellung entsprechend
Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes erforderlich.“

5. Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden Absätze 6 bis 8.

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 tritt rückwirkend zum 1. März 2010 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 2 mit 5 treten zum 1. Januar 2011 in Kraft.
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ABD Teil B, 4.1.3. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse 

von Lehrkräften 
an Grund- und Hauptschulen [Volksschulen]) 

hier: Anpassung der Vorschriften über das Entgelt 
an die durch die Dienstrechtsreform geänderten 

neuen beamtenrechtlichen Vorschriften und 
redaktionelle Änderungen

Artikel 1
Änderungen des ABD Teil B, 4.1.3. 

Nr. 6 ABD Teil B, 4.1.3. wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Nr. 6

Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. – Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, 
Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen, Leistungsentgelt, 
Besondere Einmalzahlung für die Jahre 2007 bis 2012, 

Erschwerniszuschläge, Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, 
Einmalige Sonderzahlung 2009 –“

2. In der Überschrift werden die Wörter „für die Jahre 2007 bis 2012“
 gestrichen.

3. Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen
Besoldungsgesetz vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und
 Nebenbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der Ballungsraumzulage (Art. 94
BayBesG). 2Darüber hinaus können bei Vorliegen eines Angebots zur
Berufung in ein Beamtenverhältnis weitere Entgeltbestandteile gewährt
werden. 3Lehrkräfte nach Nr. 5 Abs. 3 erhalten Entgelt nach der Besol-
dungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach Nr. 5 Abs. 3 entspricht.
4Das Entgelt umfasst auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung von
Leistungsstufen und -prämien. 

(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden
zum jeweiligen Zeitpunkt Bestandteil dieser Sonderregelungen.
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(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe
und der Stufenstopp erfolgen entsprechend den Vorschriften des
Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Für die dafür erforderlichen Leis -
tungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes ent-
sprechend. 3Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung durch das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechen
die Leistungen der Lehrkraft den mit dem Amt verbundenen Mindest-
anforderungen im Sinne des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG, wenn in
der Leistungsfeststellung eine Bewertung erreicht wird, die der Bewer-
tungsstufe „Leistung, die den Anforderungen insgesamt entspricht –
EN“ oder besser gleichkommt.“

4. Es wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) 1Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhan-
denen und in die bis dahin geltende Besoldungsordnung A eingrup-
pierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab dem 01.01.2011
geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung
in die neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayeri-
schen Besoldungsgesetzes entsprechend. 2Abweichend von Art. 106
Abs. 2 Satz 3 BayBesG gelten für einen nach dem 31.12.2010 und vor
dem 01.01.2012 erfolgenden regelmäßigen Stufenaufstieg die Mindest-
anforderungen unabhängig von einer eventuell vorliegenden Beurtei-
lung als erfüllt. 3Für einen nach dem 31.12.2011 erfolgenden regel-
mäßigen Stufenaufstieg ist eine Leistungsfeststellung entsprechend
Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes erforderlich.“

5. Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden Absätze 6 bis 8.

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 tritt rückwirkend zum 1. März 2010 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 2 mit 5 treten zum 1. Januar 2011 in Kraft.
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Änderungen des ABD Teil D
hier: Übernahme der Regelung der Tarifeinigung 
in den Tarifverhandlungen für Beschäftigte der 

kommunalen Arbeitgeber vom 27. Februar 2010 zu 
flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte 

Artikel 1
Änderungen des ABD Teil D

Das ABD Teil D wird wie folgt geändert:

Nach dem Teil D, 6. wird ein neuer Teil D, 6a. „Regelung zu flexiblen Arbeits-
zeitregelungen für ältere Beschäftigte – FlexAZR –“ eingefügt:

„Regelung
zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte 

– FlexAZR –

I. Geltungsbereich

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des
 Arbeitsvertragsrechts der Bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) fallen.

II. Altersteilzeit (ATZ)

§ 2
Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 in
der jeweils geltenden Fassung ist die Änderung des Arbeitsverhältnisses in
ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis 

a) in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3) und 

b) im Übrigen im Rahmen einer Quote (§ 4) 

möglich.
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§ 3
Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen

1Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein
Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen
bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden, wenn die per-
sönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen. 2Die Festlegung der in Satz 1
genannten Bereiche und die Entscheidung, ob, in welchem Umfang und für
welchen Personenkreis dort Altersteilzeitarbeit zugelassen wird, erfolgt durch
den Arbeitgeber.

§ 4 
Altersteilzeit im Übrigen

(1) Den Beschäftigten wird im Rahmen der Quote nach Absatz 2 die Mög-
lichkeit eröffnet, Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch
zu nehmen, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen.

(2) 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 v.H. der Beschäf-
tigten (§ 1) von einer Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgesetzes
Gebrauch machen. 2Maßgeblich für die Berechnung der Quote ist die Anzahl
der Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres. 

Anmerkung zu § 4 Absatz 2:
1In die Quote werden alle zum jeweiligen Stichtag bestehenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse
einschließlich solcher nach § 3 dieser Regelung einbezogen. 2Die so errechnete Quote gilt für
das gesamte Kalenderjahr; unterjährige Veränderungen bleiben unberücksichtigt. 3Die Quote
wird jährlich überprüft.

(3) Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Vereinbarung eines Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche
Gründe entgegenstehen.

§ 5 
Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit

(1) Altersteilzeit nach dieser Regelung setzt voraus, dass die Beschäftigten 

a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und

b) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit
mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestan-
den haben.



1260

(2) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich zumindest bis zu dem
Zeitpunkt erstrecken, ab dem eine Rente wegen Alters beansprucht werden
kann.

(3) 1Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens drei Monate vor dem
geplanten Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantra-
gen. 2Der Antrag kann frühestens ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen
nach Absatz 1 gestellt werden. 3Von den Fristen nach Satz 1 oder 2 kann ein-
vernehmlich abgewichen werden.

§ 6 
Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

(1) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss ein versicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
sein und darf die Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. 

(2) 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen
 Arbeitszeit. 2Für die Berechnung der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt
§ 6 Absatz 2 AltTZG; dabei bleiben Arbeitszeiten außer Betracht, die die
 regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Teil A, 1. überschritten haben. 

(3) 1Die während der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leis -
tende Arbeit kann so verteilt werden, dass sie 

a) durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell) oder

b) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet
und die Beschäftigten anschließend von der Arbeit unter Fortzah-
lung der Leistungen nach Maßgabe des § 7 freigestellt werden
(Blockmodell).

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr Wunsch
nach einer bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einver-
nehmlichen Regelung erörtert wird.

§ 7 
Entgelt und Aufstockungsleistungen

(1) 1Beschäftigte erhalten während der Gesamtdauer des Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses im Teilzeitmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a)
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das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der sich
für entsprechende Teilzeitbeschäftigte nach § 24 Absatz 2 Teil A, 1. ergeben-
den Beträge. 2Maßgebend ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
nach § 6 Absatz 2.

(2) 1Beschäftigte erhalten während der Arbeitsphase des Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses im Blockmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b)
das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der Hälfte
des Entgelts, das sie jeweils erhalten würden, wenn sie mit der bisherigen
wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 2 Satz 2) weitergearbeitet hätten; die
andere Hälfte des Entgelts fließt in das Wertguthaben (§ 7b SGB IV) und wird
in der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt. 2Das Wertguthaben erhöht
sich bei allgemeinen Tariferhöhungen in der von den Tarifvertragsparteien
 jeweils festzulegenden Höhe.

(3) 1Das den Beschäftigten nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt wird
nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 um 20 v.H. aufgestockt. 2Bemessungs-
grundlage für die Aufstockung ist das Regelarbeitsentgelt für die Teilzeitar-
beit (§ 6 Absatz 1 AltTZG). 3Steuerfreie Entgeltbestandteile und Entgelte, die
einmalig (z.B. Jahressonderzahlung) oder die nicht für die vereinbarte Ar-
beitszeit (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsentgelt) gezahlt werden, sowie
Sachbezüge, die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses unvermindert zustehen, gehören nicht zum Regelarbeitsentgelt und
bleiben bei der Aufstockung unberücksichtigt. 4Sätze 1 bis 3 gelten für das
bei Altersteilzeit im Blockmodell in der Freistellungsphase auszukehrende
Wertguthaben entsprechend.

(4) 1Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträ-
gen für das nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt entrichtet der Arbeit -
geber zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenauf-
stockung) nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b i.V.m. § 6 Absatz 1
AltTZG. 2Für von der Versicherungspflicht befreite Beschäftigte im Sinne von
§ 4 Absatz 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend.

(5) 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht ein Anspruch
auf Leistungen nach Absätzen 1 bis 4 längstens für die Dauer der Entgelt-
fortzahlung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Teil A, 1. 2Für die Zeit der Zahlung 
des Krankengeldzuschusses (§ 22 Absatz 2 bis 4 Teil A, 1.), längstens bis
zum Ende der 26. Krankheitswoche, wird der Aufstockungsbetrag gemäß
Absatz 3 in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des in den letzten drei
abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages
 gezahlt.
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§ 8
Verteilung des Urlaubs im Blockmodell

1Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buch-
stabe b) leisten, besteht kein Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellung
von der Arbeit. 2Im Kalenderjahr des Übergangs von der Beschäftigung zur
Freistellung haben die Beschäftigten für jeden vollen Beschäftigungsmonat
Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs.

§ 9
Nebentätigkeit

(1) 1Beschäftigte dürfen während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
keine Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die
 Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese
 Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der
letzten fünf Jahre vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ständig
ausgeübt worden. 2Bestehende tarifliche Regelungen über Nebentätigkeiten
bleiben unberührt.

(2) 1Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit,
in der Beschäftigte eine unzulässige Beschäftigung oder selbständige Tätig-
keit im Sinne des Absatzes 1 ausüben oder über die Altersteilzeitarbeit
 hinaus Mehrarbeit oder Überstunden leisten, die den Umfang der Gering -
fügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV übersteigen. 2Hat der Anspruch auf die
 Aufstockungsleistungen mindestens 150 Tage geruht, erlischt er; mehrere
Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet.

§ 10
Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell bei Krankheit

Ist die/der Beschäftigte bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell während der
 Arbeitsphase über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (§ 22 Absatz 1 Satz 1
Teil A, 1.) hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um
die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden Zeitraums
der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistel-
lungsphase.
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§ 11
Ende des Arbeitsverhältnisses

(1) Das Arbeitsverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung
festgelegten Zeitpunkt.

(2) Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der sonstigen Beendigungs-
tatbestände

a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, von dem
an die/der Beschäftigte eine abschlagsfreie Rente wegen Alters
 beanspruchen kann oder

b) mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Beschäftigte eine
Rente wegen Alters tatsächlich bezieht.

(3) 1Endet bei einer/einem Beschäftigten, die/der im Rahmen der Alters-
teilzeit nach dem Blockmodell beschäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzei-
tig, hat sie/er Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den erhaltenen
Entgelten und dem Entgelt für den Zeitraum ihrer/seiner tatsächlichen Be-
schäftigung, die sie/er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte, vermin-
dert um die vom Arbeitgeber gezahlten Aufstockungsleistungen. 2Bei Tod
der/des Beschäftigten steht dieser Anspruch den Erben zu.

§ 12
Dienstvereinbarungen

1In einer Dienstvereinbarung können von den §§ 2 bis 11 abweichende
 Regelungen vereinbart werden. 2Abweichende Regelungen sind nur zulässig,
soweit die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für Altersteilzeit nach dem
AltTZG nicht unterschritten werden.

III. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER)

§ 13
Flexible Altersarbeitszeit

1Älteren Beschäftigten wird in einem Modell der flexiblen Altersarbeitszeit
(FALTER) ein gleitender Übergang in den Ruhestand bei gleichzeitig längerer
Teilhabe am Berufsleben ermöglicht. 2Das Modell sieht vor, dass die Be-
schäftigten über einen Zeitraum von vier Jahren ihre Arbeitszeit auf die Hälfte
der bisherigen Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig eine Teilrente in Höhe
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von höchstens 50 v.H. der jeweiligen Altersrente beziehen. 3Die reduzierte
 Arbeitsphase beginnt zwei Jahre vor Erreichen des Kalendermonats, für den
die/der Beschäftigte eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen
kann und geht zwei Jahre über diese Altersgrenze hinaus. 4Die Beschäftigten
erhalten nach Erreichen der Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente
einen Anschlussarbeitsvertrag für zwei Jahre unter der Bedingung, dass das
Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme einer mehr als hälftigen Teilrente oder
einer Vollrente endet. 5Die übrigen Beendigungstatbestände bleiben un-
berührt. 6Auf die Vereinbarung von flexibler Altersarbeitszeit besteht kein
Rechtsanspruch.

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 14
Übergangsvorschriften

Auf Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen
haben, findet diese Regelung keine Anwendung.“

Artikel 2
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) 1Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft. 2Bei Inkrafttreten
 bereits bestehende Dienstvereinbarungen bleiben unberührt.

(2) Diese Regelung gilt für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2016
die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen und deren Altersteilzeitarbeitsver-
hältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2017 begonnen
hat.
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§ 9 ABD Teil D, 9.
(Übernachtungsgeld) 

hier: Klarstellung Dienstgeberveranlassung

Artikel 1
Änderung des ABD Teil D, 9.

Das ABD Teil D, 9. wird wie folgt geändert: 

Dem § 9 wird folgende Protokollnotiz angefügt:

„Protokollnotiz zu § 9:
1Notwendige Übernachtungen im Rahmen von genehmigten mehrtägigen Dienstreisen gelten
dienst - bzw. arbeitsrechtlich als dienstgeberveranlasst, auch wenn die Buchung durch den
 Beschäftigten selbst erfolgt. 2Auch bei einer Buchung durch den Beschäftigten selbst sind die
Grundsätze der Wirt schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft.
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